
Anmeldung

Einwohnerinnen und Einwohner sind verpflichtet sich innert 14 Tagen in der Gemeinde an- bzw.

abzumelden. Die Anmeldung kann persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle oder per e-Umzug

erfolgen: Onlinedienst eUmzugZH

Folgende Unterlagen sind bei der Vorsprache am Schalter

mitzubringen:

Schweizer Staatsangehörige:

Identitätskarte oder Reisepass

Krankenkassenkarte

Mietvertrag oder Kaufvertrag der Wohnung/des Hauses

Zivilstandsdokumente (Eheschein/Scheidungsurteil)

Ausländische Staatsangehörige:

Ausländerausweis

Identitätskarte oder Reisepass

Krankenkassenkarte

Mietvertrag oder Kaufvertrag der Wohnung/des Hauses

Arbeitsvertrag

Geburtsurkunde

Zivilstandsdokumente (Eheschein/Scheidungsurteil)

Vorinkasso Gebühren Migrationsamt bis Fr. 142.00

Bei minderjährigen Kindern ist zudem das Einreichen des Geburtsscheines notwendig. Wenn das Kind

lediglich mit einem Elternteil zuzieht, muss ein Sorgerecht-Entscheid vorliegen. Wenn die gemeinsame

elterliche Sorge zugeteilt wurde, ist zusätzlich eine schriftliche Zustimmung des anderen Elternteils

nötig.

Beim Besitz eines Hundes bitten wir Sie, um Einreichung der Hundeunterlagen

(Hundebüchlein/Impfpass und allfällige Bestätigungen einer besuchten Hundeschule).

Gebühren: Die Anmeldegebühr beträgt pro erwachsene Person Fr. 20.00

Zuständige Abteilung

Einwohnerdienste

https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/
https://www.eumzug.swiss/eumzug/#/global
https://www.weiach.ch/verwaltung/abteilungen/einwohnerkontrolle.page/90/unit/6

